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Generalversammlung  Verteilung: Allgemein 
10. Januar 2011 

Fünfundsechzigste Tagung 
Tagesordnungspunkt 81 

Resolution der Generalversammlung 

[aufgrund des Berichts des Sechsten Ausschusses (A/65/469)] 

65/28. Behandlung der Frage der Verhütung grenzüberschreitender 
Schäden durch gefährliche Tätigkeiten und der Schadens-
zuordnung im Falle solcher Schäden 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 56/82 vom 12. Dezember 2001, 61/36 vom 
4. Dezember 2006, deren Anlage den Wortlaut der Grundsätze für die Schadenszuordnung 
im Falle grenzüberschreitender Schäden durch gefährliche Tätigkeiten enthält, und 62/68 
vom 6. Dezember 2007, deren Anlage den Wortlaut der Artikel über die Verhütung grenz-
überschreitender Schäden durch gefährliche Tätigkeiten enthält, 

 betonend, wie wichtig auch künftig die Kodifizierung und fortschreitende Entwick-
lung des Völkerrechts ist, wie in Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe a der Charta der Vereinten 
Nationen vorgesehen, 

 feststellend, dass die Frage der Verhütung grenzüberschreitender Schäden durch ge-
fährliche Tätigkeiten und der Schadenszuordnung im Falle solcher Schäden für die Bezie-
hungen zwischen den Staaten von großer Bedeutung ist, 

 unter Berücksichtigung der auf früheren Tagungen und der laufenden Tagung der Ge-
neralversammlung im Sechsten Ausschuss geäußerten Auffassungen und Stellungnahmen1, 

 1. empfiehlt abermals die Artikel über die Verhütung grenzüberschreitender Schä-
den durch gefährliche Tätigkeiten, deren Wortlaut der Resolution 62/68 der Generalver-
sammlung als Anlage beigefügt ist, der Aufmerksamkeit der Regierungen, unbeschadet 
möglicher künftiger Maßnahmen, die von der Völkerrechtskommission im Hinblick auf die 
Artikel empfohlen werden; 

 2. empfiehlt außerdem abermals die Grundsätze für die Schadenszuordnung im 
Falle grenzüberschreitender Schäden durch gefährliche Tätigkeiten, deren Wortlaut der Re-
solution 61/36 der Generalversammlung als Anlage beigefügt ist, der Aufmerksamkeit der 
Regierungen, unbeschadet möglicher künftiger Maßnahmen, die von der Kommission im 
Hinblick auf die Grundsätze empfohlen werden; 

_______________ 
1 Siehe auch die seitens der Regierungen eingegangenen Stellungnahmen und Bemerkungen im Bericht des 
Generalsekretärs (A/65/184 und Add.1). 
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 3. bittet die Regierungen, zu jeder möglichen künftigen Maßnahme weitere Stel-
lungnahmen vorzulegen, insbesondere zur Form der jeweiligen Artikel und Grundsätze, 
eingedenk der diesbezüglichen Empfehlungen der Kommission, namentlich in Bezug auf 
die Ausarbeitung eines Übereinkommens auf der Grundlage des Entwurfs der Artikel, sowie 
zu jeder Praxis im Zusammenhang mit der Anwendung der Artikel und der Grundsätze; 

 4. ersucht den Generalsekretär, eine Zusammenstellung von Entscheidungen inter-
nationaler Gerichtshöfe, Gerichte und anderer Organe in Bezug auf die Artikel und die 
Grundsätze vorzulegen; 

 5. beschließt, den Punkt „Behandlung der Frage der Verhütung grenzüberschrei-
tender Schäden durch gefährliche Tätigkeiten und der Schadenszuordnung im Falle solcher 
Schäden“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer achtundsechzigsten Tagung aufzunehmen. 

57. Plenarsitzung 
6. Dezember 2010 


